
tivität der Produktion die zentrale Frage ist. Deshalb 
sei es auch eine Aufgabe der Konfliktkommissionen und 
Gerichte, Hindernisse aus dem Wege zu räumen, die 
der Entwicklung der Neuererbewegung abträglich sind.

Zu den Aufgaben der Gerichte 
und Konfliktkommissionen

Mehrere Diskussionsredner behandelten Fragen der Lei
tung der Bezirksgerichte und der Direktoren der Kreis
gerichte auf dem Gebiet der Neuererrechtsprechung. 
Der Direktor des Bezirksgerichts Magdeburg, N a s a -  
r o w , wies auf die Notwendigkeit hin, den Kreisgerich
ten differenziert Hilfe und Unterstützung zu geben, ins
besondere denjenigen Gerichten, die bisher noch keine 
Neuererstreitfälle zu entscheiden hatten, aber in der 
Rechtsauskunft und bei der Anleitung der Konflikt
kommissionen mit Fragen auf diesem Gebiet konfron
tiert wurden. Das Bezirksgericht werde die Plenarta
gung mit allen Richtern gründlich auswerten, um sie 
auch für die Rechtserläuterung zu qualifizieren. Im Be
zirk Suhl haben sich — wie Dr. A r w a y ,  Direktor des 
Bezirksgerichts, ausführte — Fachrichtertagungen, Lehr
gänge, Konsultationen beim Bezirksgericht und Hospi
tationen des Senatsvorsitzenden bei Verhandlungen der 
Kreisgerichte ebenso wie Schöffenschulungen gemeinsam 
mit den Mitgliedern der Rechtskommissionen und Pro
zeßvertretergruppen des FDGB als Formen der Quali
fizierung bewährt. Der Direktor des Bezirksgerichts 
Neubrandenburg, S t r a n o v s k y ,  belegte an Beispie
len, daß Mängel in der Arbeit der Gerichte ihre Ur
sache auch in einer nicht immer ausreichenden politisch
fachlichen Qualifikation der Richter haben.
G ü n t h e r ,  V o g e l  u n d  M i t t e l b a c h  schilderten die 
Bemühungen der Gewerkschaften, die Konfliktkommis
sionen für die Beratung von Neuererstreitfällen zu qua
lifizieren; hierbei seien sie von den Gerichten und der 
Kammer der Technik wirksam unterstützt worden. 
G ü n t h e r  forderte, im Hinblick auf die Bedeutung der 
Neuererbewegung und den Grundsatzcharakter vieler 
Streitfälle die Mitwirkung der Gewerkschaften im ge
richtlichen Verfahren, besonders die Prozeßvertretung, 
weiter zu verbessern. Das Sekretariat des Bundesvor
standes des FDGB habe hierzu konkrete Maßnahmen 
festgelegt und insbesondere auf die Auswertung guter 
Beispiele orientiert.
In welcher Weise die Gerichte mittels der Gerichtskri
tik auf die Veränderung der Verhältnisse im Betrieb 
hingewirkt haben, berichtete A r w a y .  Im VEB Elek
trokeramisches Werk Sonneberg sei auf Grund einer 
Gerichtskritik eine Anweisung über die Aufgaben der 
Leiter zur Förderung der Neuerertätigkeit erlassen wor
den. S t r a n o v s k y  wies zu Recht darauf hin, daß die 
Gerichte die betrieblichen Leitungsprozesse zur Führung 
der Neuerertätigkeit genau kennen müssen, weil sonst 
der Blick für Zusammenhänge fehlt, die bei der gesell
schaftswirksamen Gestaltung der Verfahren zu beachten 
sind.
Übereinstimmend mit der Kritik im einleitenden Refe
rat brachten A r w a y  und N a s a r o w zum Ausdruck, 
daß die Möglichkeiten zur Verhandlung von Verfahren 
vor organisierter Öffentlichkeit und zur Verfahrensaus
wertung bei Neuererstreitfällen nicht ausgeschöpft wer
den und die Gerichte damit hinter den gesellschaftlichen 
Erfordernissen Zurückbleiben. Arway empfahl die Aus
wertung des Verfahrens insbesondere in den Fällen, in 
denen wegen der komplizierten Sach- und Rechtslage, 
umfangreicher Beweiserhebungen usw. eine Verhand
lung vor organisierter Öffentlichkeit nicht angebracht 
sei.
R u d e 11 unterstrich, daß die Orientierung des Ober

sten Gerichts auf eine rationelle und effektive Verfah
rensdurchführung auch für Neuererstreitfälle volle 
Gültigkeit habe. Jedoch entspreche gegenwärtig die 
Verfahrensdauer noch nicht der gesellschaftlichen Be
deutung von Neuererrechtsstreitigkeiten. Wenn auch 
wegen der Kompliziertheit von Neuererkonflikten zu 
11 Prozent der Verfahren Gutachten beigezogen würden, 
dürfe dies doch nicht zu wesentlichen Überschreitungen 
der Verfahrensfristen führen.

Zu einigen Fragen der Anwendung 
der Neuererverordnung

Eine lebhafte Diskussion entspann sich zu verschiedenen 
Rechtsfragen, die in der Praxis bei der Anwendung der 
Neuererverordnung aufgetaucht sind.
A r w a y  regte an, die rechtliche Behandlung solcher 
Fälle zu klären, in denen nach Abschluß einer Neuerer
vereinbarung, aber vor deren Erfüllung Kollektivmit
glieder ausscheiden bzw. andere Werktätige in das 
Neuererkollektiv aufgenommen werden. Nach Meinung 
des Bezirksgerichts Suhl müßten für derartige Fälle der 
Änderung von Neuerervereinbarungen die gleichen 
rechtlichen Voraussetzungen wie beim Abschluß von 
Neuerervereinbarungen beachtet werden.
N a s a r o w warnte vor einer Unterschätzung der Streit
fälle aus Neuerervereinbarungen, die zwar selten zu den 
Gerichten gelangen, deren richtige Behandlung und Ent
scheidung aber für die kollektive Neuerertätigkeit große 
Bedeutung besitze.
G ü n t h e r  bezeichnete die von § 14 Abs. 4 NVO gefor
derte kollektive Zustimmung der zuständigen betrieb
lichen Gewerkschaftsleitung zu Neuerervereinbarungen 
als ein Gebot der innergewerkschaftlichen Demokratie. 
Es genüge deshalb nicht, wenn nur der BGL-Vorsitzende 
oder das Neuereraktiv der Neuerervereinbarung zu
stimme. Die Gewerkschaften müßten der gründlichen 
Vorbereitung von Neuerervereinbarungen große Auf
merksamkeit widmen, weil bereits in diesem Stadium 
wesentlich über ihren Bestand und ihre Resultate ent
schieden werde.
Mit dem Problem der Erhöhung der Vergütung nach § 6 
Abs. 1 der 1. DB zur NVO vom 22. Dezember 1971 (GBl. II 
1972 S. 11) beschäftigte sich Annemarie P f e u f e r, Di
rektor des Bezirksgerichts Leipzig. Nach Diskussion mit 
Neuerern und Gewerkschaftsfunktionären habe das Be
zirksgericht die in seinem Urteil vom 8. März 1973 — 
7 BA 55/72 - (NJ 1973 S. 337; Arbeit und Arbeitsrecht 
1974, Heft 16, S. 501) vertretene Rechtsansicht aufge
geben. Vielmehr seien die Gerichte zur Entscheidung 
über Ansprüche auf Erhöhung der Vergütung nur dann 
zuständig, wenn der Betrieb eine Erhöhung für eine 
konkret bestimmte Leistung zugesichert hat oder sich 
aus anderen Festlegungen ein Anspruch auf erhöhte 
Vergütung ergibt. Dieser Standpunkt, der vom Patent
senat des Bezirksgerichts geteilt werde, habe nicht nur 
aus arbeitsrechtlicher Sicht Bedeutung, da die Rege
lung des § 6 der 1. DB auch für Erfindungen anzuwen
den sei.
Im Hinblick auf Unklarheiten zu § 9 der AO über die 
Ermittlung des Nutzens zur Vergütung von Neuerungen 
und Erfindungen vom 20. Juli 1972 (GBL II S. 550) gab 
A r w a y  den Hinweis, daß neben den eingesparten In
vestitionsfinanzierungsmitteln, die nach § 9 Abs. 2 der 
AO als Nutzen zu berücksichtigen sind, ein weiterer Nut
zen nach §§ 2 und 11 der AO oder weiteren Bestimmun
gen entstanden sein kann. Die Gerichte stünden hier 
vor schwierigen Aufgaben, denen sie nur durch eine 
sorgfältige Sachaufklärung gerecht werden könnten. 
N a s a r o w vermißte im Entwurf der Richtlinie Nr. 30 
weitere Erläuterungen und Festlegungen zur Nutzens-
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